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 Veröffentlicht am 24.09.1986

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §19 Abs1;

Rechtssatz

Die Hingabe einer "Barkaution" an einen Rechtsanwalt zwecks Verrechnung mit dessen künftigen Honoraransprüchen

stellt - unabhängig von der Bezeichnung - wirtschaftlich eine Akontozahlung dar, wenn der Betrag in die rechtliche und

tatsächliche Verfügungsmacht des Empfängers übergeht.
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